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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in ihrer Erklärung vom 18. März 2016 haben sich die EU und die Türkei zum Ziel ge-

setzt, die irreguläre Migration aus der Türkei in die EU zu beenden, um das Ge-

schäftsmodell der Schleuser zu zerschlagen und Schutzsuchenden eine Alternative 

zu bieten, damit sie nicht ihr Leben bei irregulärer Migration aufs Spiel setzen. In Hin-

blick auf dieses Ziel wurden unter anderem Neuansiedlungen bzw. humanitäre Auf-

nahmen von Syrern aus der Türkei innerhalb der EU vereinbart. Deutschland hat in 

diesem Rahmen zugesagt, monatlich bis zu 500 schutzbedürftige Personen aus der 

Türkei aufzunehmen.  

Die zu diesem Zweck ergangene Aufnahmeanordnung vom 17. Januar 2022 ist am 

31. Dezember 2022 ausgelaufen. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat 

hat mit der vorliegenden Anordnung eine Fortsetzung des bisherigen Engagements 

mit Aufnahmen bis zu 500 Personen pro Monat ermöglicht.  

Um den Abstimmungsaufwand zu verringern und kontinuierliche und verlässliche 

Einreisen zu ermöglichen, wurde die neue Anordnung nicht mehr befristet. Diese wird 

– mit ergänzenden Hinweisen des Ministeriums der Justiz und für Migration – als An-

lage übersandt. Auch diese Hinweise sollen nun nicht jährlich, sondern nur noch bei 

Bedarf aktualisiert werden.  

Wir bitten um Weiterleitung an die unteren Ausländerbehörden und die unteren Auf-

nahmebehörden Ihres Regierungsbezirks.  

Mit freundlichen Grüße 

gez. Graf 

Ministerialrätin 


